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Seite k Die Vorkämpferin Nr. 3

schweres Hemmnis bildet. Die Erklärung dafür liegt im
folgenden:

Wir wissen, daß die staatliche und die wirtschaftliche
Entwicklung nicht zwei Dinge sind, die nichts miteinander zu tun
haben und ihre eigenen Wege verfolgen. Die wirtschaftliche
Entwicklung führt zu neuen Klassenbildungen mit neuen
Bedürfnissen und neuen Gegensätzen, die ihre Rückwirkung
haben auf das staatliche Leben; sie erzeugt die Kräfte, die
den Gang und das Ziel der politischen Entwicklung bestimmen.

Das' gilt auch von der Frauenstimmrechtsbewegung.
Solange Haushalt und Kinderpflege den .ganzen Inhalt
eines Frauenlebens ausmachten, und' die Mädchen bis zu
ihrer Verheiratung im elterlichen Haufe lebten, empfand es

niemand als eine Rechtlosigkeit, daß die Frauen von der
Teilnahme am politischen Leben ausgeschlossen waren. Dies
Gefühl und der Drang nach politischer Emanzipation konnte
erst aufkommen, als die ökonomische Entwicklung die Frauen
in die gewerblichen und industriellen Berufe trieb. Heute
besteht die Arbeitsteilung, wonach die Frau das Hauswesen
besorgt und das Verdienen ausschließlich Sache des Mannes
ist, nur noch für kleine Kreise. Der Anteil der Frauen an
der Erwerbsarbeit wächst, wie die Berussstatistik lehrt, in
allen kapitalistischen Staaten, und so auch in der Schweiz
beständig. Der durch diese wirtschaftliche Entwicklung
herbeigeführte Zustand verträgt sich auf die Dauer nicht mit der
politischen Rechtlosigkeit der Frau. Die im Erwerbskampfe
suchende Frau hat ebenso starke politische Interessen wie der
Mann, ^cit anderen Worten: Es kann ihr nicht mehr gleich-
güttig fern, wer ini Besitze der politischen Macht ist und
welchen Interessen sie dienstbar gemacht wird. Die soziale
Gesetzgebung, die Rechtsprechung, die Unterrichtsfragen, die
kommunalen Betriebe, die Fürjorgetätigkeit — das alles sind
nun Aufgaben, welche die Frau nicht mehr bloß mittelbar
als Gefährtin ihres Mannes, sondern ganz direkt als .gewerb¬
liche Arbeiterin oder als' Berufsfrau berühren. Die
Teilnahme am politischen Leben ist heute nicht mehr eine
Liebhaberei, sondern sie wird als Recht und Pflicht empfunden.
Allein, was für unsere Tage zutrifft, galt nicht auch für die
Zeit, in welcher bei uns die demokratischen Ideen in die
Versassungen der Kantone unb des Bundes ihren Einzug hielten,
sagen wir also für die sechziger und siebziger Jahre des letzten

Jahrhunderts. Damals war die Schweiz noch ein
kleinbürgerliches Land. Das Handwerk und das Kleingewerbe
nahmen neben der Großindustrie noch einen sehr großen
Raum ein. Nur in wenigen Berufen betätigten stcy weibliche

Personen. Eine Frauen- und Arbeiterinnenbewegung
gab es nicht. Niemand empfand es als einen Widerspruch
oder gar als eine Zurücksetzung, daß die Frauen von der
Ausübung der Staatsgewalt ausgeschlossen und die neu
erkämpften Rechte nicht als wirkliche Volksrechte, sondern als
ausschließliche Männerrechte in die Verfassung eingeführt
wurden.

Die Frage des Frausnstimmrechtes wurde in den
zürcherischen Verfassungskämpfen von keiner Partei ernsthaft
diskutiert. Das hat sich nun zwar im Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen Entwicklung von Grund aus geändert;
die Zahl der Frauen, welche unter dem Widerspruch zwischen
ihrer sozialen Lage und ihrer politischen Rechtlosigkeit leiden,
wächst in allen Lagern. Allein wir stehen nun vor der
leidlichen Tatsache, daß sich zwar die Demokratie eingelebt und
gefestigt hat, aber eben nur als M ä n n e r d e m o k r a t i e ;

nicht als Volksherrschaft, sondern als Männerherrschaft. Für
viele Tausende gilt es als das Selbstverständliche und
Gegebene, daß die Ausübung der Staatsgewalt eine Sache der
Männer ist, von der die Frauen ihre Hände lassen sollen. Es
gilt als das Natürliche, nicht weil sich die Männer so

ausgezeichnet bewährt haben, sondern lediglich, weil es immer so

war. Und man sieht in der Forderung der politischen
Gleichstellung von Mann und Frau eine Schrulle, eine Anmaßung,
eine Verirrung und eine Geschmacklosigkeit zugleich, aber auch
einen ungebührlichen Eingriff in die Rechte des Mannes,

die während eines halben Jahrhunderts unangefochten
geblieben sind.

Jn dieser Hinsicht sind nun die Frauen in jungen
Demokratien in einer viel 'günstigeren Lage als bei uns. Wenn in
wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern das Wahlrecht
eingeführt oder erweitert wird, so stößt die Forderung der
Ausdehnung dieses Rechtes auf die Frau bei weitem nicht auf
den erbitterten Widerstand und nicht auf ein so fest eingewurzeltes

Vorurteil wie bei uns in der Schweiz. Man begreift
es dort viel leichter, daß, wenn einmal das Stimmrecht
gewährt wird, die Frauen davon nicht ausgeschlossen werden
dürfen, nachdem sie dukch die vorausgegangene ökonomische
Entwicklung im Erwerbsleben dem Manne gleichgestellt
worden sind. Jn unserer alten Demokratie aber stößt diese

Forderung auf den Widerstand eines großen Teiles der
„Aktivbürgerschast" und tausend behäbiger Philister und
Banausen, die vielleicht jahraus jahrein ihre Bürgerpflicht
nie erfüllen, den großen öffentlichen Fragen so teilnahms-
und verständnislos gegenüberstehen, wie ein .geräucherter
Stockfisch. So erklärt es sich, daß im Laufe der letzten Jahre
die Frauen in einer Reihe von Staaten das Stimmrecht
erlangten, ohne daß es großer Kämpfe und Anstrengungen
bedurfte, während es bei uns nur mit Mühe gelang, den
Frauen einige bescheidene Rechte zu erwerben.

Es wäre töricht, sich über diese Widerstände zu täuschen,
die bei uns überwunden werden müssen. Schwächliche
Freunde der politischen Gleichberechtigung der Frau werden
sich dadurch abschrecken lassen. Eine starke Bewegung aber
wird aus der Erkenntnis der Schwierigkeiten Kraft und
Mut zu einem Kampfe schöpfen, dem der Sieg nicht versagt
bleiben kaun. O. Lang.

Gibt es einen vernünftigen Grund?
Nämlich gegen die v o I l e p o l i tische Gl e i ch-

berschtigung des weiblichen Geschlechts?
Jn einem demokratischen Gemeinwesen doch gewiß nicht.

So lange man die politischen Rechte bemaß nach dem
Stande der Geburt oder nach der Bildung oder nach dem
Besitz an materiellen Gütern, konnte man auch die Frauen
als minderberechtigt ansehen.

Das hat sich in der Schweiz seit 1830 geändert. Der
Bauer hat das gleiche Recht, wie der Stadtaristokrat. Der
Mann, der mit Mühe schreibt, liest und rechnet, ist ebenso
vollberechtigt wie der gelehrteste Professor. Des
Proletariers Stimme Wiegt genau so viel wie die des Millionärs.
Alle dürfen gleichberechtigt über die wichtigsten Fragen des
Gemeinwesens entscheiden.

Warum sind die Schweizerbürgerinnen
davon ausgeschlossen? Man sage uns doch nur
einen vernünftigen Grund!

Stammen sie nicht von den gleichen Vätern und Müttern

ab, wie die Männer? Haben sie deren Eigenschaften
nicht gleich geerbt wie die Männer? Besuchten sie nicht die
gleichen Schulen wie die Männer?

Stehen sie nicht im gleichen Kampf ums Dafein wie die
Männer? Arbeiten sie nicht gleich für die Volkswirtschaft
wie die Männer? Ist das Gebären der Kinder, deren
Aufziehung, die Sorge für den Familienhaushalt, etwa
minderwertiger als die Arbeit der Männer?

Leiden sie nicht unter den gleichen UnVollkommenheiten
des Gemeinwesens wie die Männer? Haben sie weniger
Interesse an der Verbesserung als die Männer?

So lange man diese Fragen nicht
verneinen kann, so lange fehltjeder vernünftige

Grund, dem weiblichen Geschlecht die
politische Gleichberechtigung vorzuenthalten.

Herman Greulich.


	Gibt es einen vernünftigen Grund?

